
Wann gilt was für wen?
Zeitstrahl zum Energieeffizienzgesetz basierend auf der Beschlussempfehlung vom
5.7.2023, verabschiedet durch den Deutschen Bundestag am 21.9.23

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ab Januar 2024 Verwendung von 50% Grünstrom [§11/5 EnEfG; 
Datenerfassung der jährlichen Energieverbräuche an die BAFA Verpflichtend ab einer 
Anschlussleistung von  300 kW für öffentliche und  1000 kW für private Rechenzentren)

Grünstrom:
BAFA
PUE
ERF

Anteil des Strombezugs aus erneuerbaren Energien
Übermittlung an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Power Usage Effectiveness, Wert für Energieverbrauchseffektivität
Energy Reuse Factor, Wert der genutzten Abwärme

Ab Januar 2027 Verwendung von 100% Grünstrom [§11/5 EnEfG

Bis Juli 2025 Energie- oder Umweltmanagementsystem 
und Berichtspflicht an die BAFA

Ab März 2026 Jährliche Informationsübermittlung 
an die BAFA verpflichtend

Ab Juli 2026 Rechenzentren, die ab diesem Zeitpunkt an den Start gehen, 
müssen einen PUE  1,2 und ERF  10% erreichen

Ab Juli 2030 Rechenzentren, die vor Juli 
2026 gebaut wurden, müssen von nun an 
einen PUE  1,3 erreichen [§11/1 EnEfG

Ab Juli 2027 Rechenzentren vor Inbetriebnahme Juni 2026 müssen nun 
einen PUE von  1,5 erreichen; Rechenzentren, die ab diesem Zeitpunkt an 
den Start gehen, müssen einen ERF von  15% erreichen [§11/2 EnEfG

Ab Juli 2028 Neue Rechenzentren müssen von 
nun an einen ERF von  20% erreichen.
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